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Prüfungsordnung 

für das Kombinationsfach 

Curatorsʼ Track 

in den Bachelorstudiengängen 

African Verbal and Visual Arts 

(Languages, Literatures, Media and Art) 

und Sprachen, Literaturen, Kunst und Medien in Afrika 

an der Universität Bayreuth 
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vom 9. Januar 2023 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschul-

gesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth folgende Satzung: 
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§ 1   

Anwendungsbereich und Zugangsvoraussetzung zum Kombinationsfach 

(1) Die Studierenden, die mit dem Kombinationsfach Curatorsʼ Track im Bachelorstudiengang Afri-

can Verbal and Visual Arts (Languages, Literatures, Media and Art) oder im Bachelorstudiengang 

Sprachen, Literaturen, Kunst und Medien in Afrika an der Universität Bayreuth eingeschrieben 

sind, legen die Prüfungen im Kombinationsfach nach den Bestimmungen dieser Satzung ab. 

(2) Die Studierenden erwerben Kenntnisse im Bereich der Kurationswissenschaften mit Afrikabezug, 

Fähigkeiten der Konzeption und Umsetzung von kuratorischen Projekten im Bereich Ausstellung, 

Film- und/oder Musikveranstaltung. Dabei liegen die Schwerpunkte auf Konzeptualisierung mit 

Bezugnahme auf aktuelle Debatten innerhalb der Kurations-, Kunst- und Medienwissenschaft im 

globalen Kontext, Vertextung des Konzepts, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

(3) Voraussetzung für den Zugang zum Kombinationsfach ist der Nachweis von Kenntnissen von 

Kenntnissen der englischen Sprache auf der Niveaustufe B2 des Gemeinsamen europäischen Re-

ferenzrahmens für Sprachen bei Studienbewerbern, die ihre Hochschulzu-gangsberechtigung 

nicht in englischer Sprache erworben haben. 

§ 2   

Teilbereiche des Kombinationsfaches und 

Zeitpunkt der Kombinationsfachprüfung 

(1) Das Studium des Kombinationsfaches Curatorsʼ Track ist modular gegliedert und besteht aus den 

im Anhang beschriebenen Modulen. 

(2) Die Kombinationsfachprüfung soll bis zum Ende des 6. Fachsemesters abgelegt worden sein. 

§ 3   

Prüfungsausschuss und Fachprüfungsbeauftragter 

(1) 1Für die organisatorische Durchführung der Prüfungen im Kombinationsfach Curatorsʼ Track ist 

der Prüfungsausschuss des Bachelorstudiengangs African Verbal and Visual Arts (Languages, Li-

teratures, Media and Art) bzw. des Bachelorstudiengangs Sprachen, Literaturen, Kunst und Me-

dien in Afrika (Kernfach) zuständig. 2Er achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Satzung mit 

Ausnahme der dem Fachprüfungsbeauftragten (Abs. 2) übertragenen Aufgaben eingehalten 

werden. 
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(2) 1Neben dem Prüfungsausschuss wird eine Fachprüfungsbeauftragte oder einen Fachprüfungs-

beauftragten vom Fakultätsrat der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultät für die Dauer 

von 3 Jahren bestellt. 2Diesem obliegen die in §§ 12 Abs. 3, 14 Abs. 2 und 15 Abs. 2 Satz 4 näher 

festgelegten Aufgaben. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss des Bachelorstudiengangs African Verbal and Visual Arts (Languages, Li-

teratures, Media and Art) bzw. des Bachelorstudiengangs Sprachen, Literaturen, Kunst und Me-

dien in Afrika (Kernfach) erlässt die nach dieser Satzung erforderlichen Bescheide schriftlich mit 

Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 2Widerspruchsbescheide werden vom Präsidenten 

nach Anhörung des Prüfungsausschusses erlassen. 

§ 4   

Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) 1Prüferinnen oder Prüfer können alle nach Art. 85 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz 

(BayHIG) sowie nach der Hochschulprüferverordnung (HSchPrüferV) in der jeweils geltenden Fas-

sung zur Abnahme von Hochschulprüfungen Befugte werden. 2Als Beisitzerin oder Beisitzer kann 

jedes Mitglied der Universität Bayreuth herangezogen werden, das in dem Fachgebiet der Prü-

fung einen entsprechenden oder vergleichbaren wissenschaftlichen Studiengang erfolgreich ab-

geschlossen hat. 

(2) 1Scheidet ein prüfungsberechtigtes Hochschulmitglied aus der Universität Bayreuth aus, so kann 

der Prüfungsausschuss auf seinen Antrag hin beschließen, dass er oder sie noch eine angemes-

sene Zeit als Prüfer oder Prüfer tätig ist. 2In der Regel soll die Prüfungsberechtigung bis zu drei 

Jahren erhalten bleiben. 

(3) 1Sofern von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nichts anderes bestimmt wird, 

ist die zuständige Dozentin oder der zuständige Dozent zugleich die Prüferin oder der Prüfer. 
2Gehört die Dozentin oder der Dozent nicht zum Kreis der Prüfungsberechtigten nach dieser Sat-

zung, so benennt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu Beginn des jeweiligen 

Semesters eine Prüferin oder einen Prüfer. 

(4) 1Der Ausschluss von einer Prüfungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach 

Art. 51 Abs. 2 BayHIG. 2Die Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferinnen und 

Prüfer, der Prüfungsbeisitzerinnen und Prüfungsbeisitzer und von sonstigen mit Prüfungsange-

legenheiten befassten Personen zur Verschwiegenheit bestimmt sich nach Art. 26 Abs. 2 BayHIG. 
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§ 5   

Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen 

(1) Die Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen bestimmen sich nach Art. 86 BayHIG. 

(2) 1Werden Kompetenzen anerkannt, sind die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – 

zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Stimmt das Notensys-

tem der anzuerkennenden Kompetenzen nicht mit dem Notensystem des § 10 überein, werden 

die Noten der anderen Hochschule vom Prüfungsausschuss nach der modifizierten Bayerischen 

Formel 

x = 1+3*(Nmax - Nd)/(Nmax - Nmin)  

mit gesuchter Umrechnungsnote x, bester erzielbarer Note Nmax, unterster Bestehensnote Nmin 

und erzielter Note Nd umgerechnet; dabei wird bei den berechneten Noten nur eine Stelle hinter 

dem Komma berücksichtigt und eine Anpassung an die in § 10 genannten Notenstufen erfolgt 

nicht. 3Ist eine Umrechnung nach Satz 2 nicht möglich, so legt der Prüfungsausschuss einen ent-

sprechenden Schlüssel für die Notenumrechnung fest. 4Liegt eine Note nicht vor und kann auch 

keine ermittelt werden, wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen; eine Einbeziehung in die 

Prüfungsgesamtnote findet in diesem Fall nicht statt. 5Über das Vorliegen der Voraussetzungen 

für die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der zuständigen 

Fachvertreterin oder dem zuständigen Fachvertreter. 6Wird die Anerkennung versagt, kann die 

betroffene Person innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zustellung der Versagung eine 

Überprüfung der Entscheidung durch die Hochschulleitung beantragen. 7Die Hochschulleitung 

gibt dem Prüfungsausschuss eine Empfehlung für die weitere Behandlung des Antrags. 

(3) Anträge zur Anerkennung von Kompetenzen sind möglichst unverzüglich nach der Immatrikula-

tion, jedoch spätestens vor Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der letztmöglichen Wiederho-

lungsprüfung des jeweiligen Moduls beim Prüfungsausschuss einzureichen. 

(4) Für die Anrechnung von Kompetenzen gelten die Abs. 2 und 3 entsprechend, vorbehaltlich der 

Höchstgrenze nach Art. 86 Abs. 2 Satz 2 BayHIG. 

§ 6   

Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungstermine 

und der Prüferinnen und Prüfer 

(1) 1Prüfungen werden einmal pro Semester abgehalten. 2Die Prüfungszeiträume umfassen in der 

Regel die letzte Vorlesungswoche bis vier Wochen der vorlesungsfreien Zeit. 3Ein weiterer Prü-

fungstermin kann zu Beginn des jeweils darauffolgenden Semesters festgelegt werden. 
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(2) 1Die Prüfungstermine werden von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer festgelegt 

und in der Regel zu Beginn des Semesters hochschulöffentlich bekannt gegeben. 2Ein kurzfristi-

ger Wechsel der Prüferin oder des Prüfers ist nur aus zwingenden Gründen zulässig. 

(3) Eine Anmeldung zu den einzelnen Prüfungen ist jeweils innerhalb der bekannt gegebenen Frist 

nach dem vom Prüfungsausschuss festgelegten Verfahren vorzunehmen. 

§ 7   

Prüfungsbestandteile 

(1) Die Kombinationsfachprüfung setzt sich aus den Prüfungsleistungen zu den im Anhang aufge-

führten Modulen zusammen. 

(2) Die Prüfungen dienen dem Nachweis, dass der Prüfling die jeweiligen Kompetenzziele der einzel-

nen Module erreicht hat. 

§ 8   

Prüfungsformen 

(1) Prüfungen werden in Form von Hausarbeiten abgelegt.  

(2) 1Die Bewertungen der Prüfungen werden durch das vom Prüfungsausschuss festgelegte Verfah-

ren bekannt gegeben. 2Eine Zustellung von Einzelbescheiden erfolgt nicht. 3Die Studierenden 

sind verpflichtet, sich selbstständig über die Wiederholungsregelungen dieser Satzung zu infor-

mieren; es obliegt ihnen, sich selbstständig rechtzeitig über die Prüfungsergebnisse zu informie-

ren. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüferinnen und Prüfern beurteilt, ergibt sich die Note 

aus dem Durchschnitt der erteilten Bewertungen; dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter 

dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(4) 1Hausarbeiten werden im Anschluss an das zugrundeliegende kuratorische Projekt verfasst und 

umfassen zehn bis fünfzehn Seiten. 2Das Thema wird von der zuständigen Prüferin oder dem zu-

ständigen Prüfer unter Berücksichtigung der Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten ge-

stellt. 3Die Bearbeitungsfrist für die Hausarbeit beträgt fünf Wochen bei einem Umfang von zehn 

Seiten oder sieben Wochen bei einem Umfang von fünfzehn Seiten; dies ergibt sich aus dem An-

hang. 4Das Thema der Arbeit muss so beschaffen sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet 

werden kann. 5In nicht zu vertretenden Gründen kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandi-

daten die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach Anhörung der Betreuerin oder des 
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Betreuers diese Frist um höchstens eine Woche verlängern. 6Weist die Kandidatin oder der Kan-

didat durch ärztliches Zeugnis nach, dass sie oder er durch Krankheit an der Bearbeitung gehin-

dert ist, verlängert sich die Bearbeitungszeit entsprechend der ärztlich festgestellten Krankheits-

zeit. 7Die schriftliche Ausarbeitung sowie eine elektronische Fassung der Hausarbeit muss der Do-

zentin oder dem Dozenten zu Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Semesters vorgelegt wer-

den. 8Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, so wird sie mit „nicht ausreichend“ bewertet. 
9Die Prüferin oder der Prüfer setzt die Note gemäß § 10 fest. 10Bei Bewertung mit „nicht ausrei-

chend“ ist die Arbeit von einer zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu bewerten.11Das 

bewertete Exemplar der jeweiligen Hausarbeit verbleibt bei der Prüfungsakte. 

§ 9   

Leistungspunktsystem 

(1) 1Für jede im Studiengang immatrikulierte Studierende oder jeden im Studiengang immatrikulier-

ten Studierenden wird ein Konto „Leistungspunkte“ für die erbrachten Modulleistungen beim 

Prüfungsamt eingerichtet. 2Die jeweiligen Leistungspunkte sind identisch mit den Leistungs-

punkten nach dem European Credit Transfer System (siehe Anhang). 3Einem Leistungspunkt lie-

gen 30 Arbeitsstunden zugrunde. 

(2) Die Leistungspunkte der Module ergeben sich aus dem Anhang. 

§ 10   

Prüfungsnoten 

(1) Für die Beurteilung der einzelnen Prüfungen wird folgende Notenskala verwendet; die Zwischen-

werte sollen eine differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermöglichen: 

„sehr gut“ (eine hervorragende Leistung) = 1,0 oder 1,3 

„gut“ (eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt) = 1,7 oder 2,0 oder 2,3 

„befriedigend“ (eine Leistung, die durch- 
schnittlichen Anforderungen entspricht) = 2,7 oder 3,0 oder 3,3 

„ausreichend“ (eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen genügt) = 3,7 oder 4,0 

„nicht ausreichend“ (eine Leistung, die wegen erheb- 
licher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt) = 5,0 
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(2) 1Die Fachnote der Kombinationsfachprüfung errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten al-

ler Prüfungsleistungen. 2Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-

tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 3Die Fachnote lautet: 

 bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend. 

§ 11   

Bestehen der Kombinationsfachprüfung 

(1) Die Kombinationsfachprüfung ist nur bestanden, wenn die Note jeder Prüfungsleistung mindes-

tens „ausreichend“ lautet und alle geforderten 49 Leistungspunkte für das Kombinationsfach er-

reicht sind. 

(2) 1Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bis zu der im Kernfach festgelegten Meldefrist die in Abs. 

1 genannten Leistungspunkte aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen nicht erreicht, gilt 

die Kombinationsfachprüfung als erstmals nicht bestanden. 2Bereits bestandene, fristgerecht ab-

gelegte Prüfungen müssen nicht wiederholt werden. 

(3) 1Werden die fehlenden Prüfungen aus von der oder dem Studierenden zu vertretenden Gründen 

nicht innerhalb eines Jahres nach der in Abs. 2 Satz 1 genannten Frist bestanden oder sind die 

Wiederholungsmöglichkeiten vorher ausgeschöpft, so ist die Kombinationsfachprüfung endgül-

tig nicht bestanden. 2Die Frist wird durch Exmatrikulation und Beurlaubung nicht unterbrochen. 
3Über das endgültige Nichtbestehen erlässt der Prüfungsausschuss des Kernfachs einen schriftli-

chen Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 4Der oder dem Studierenden kann 

vom Prüfungsausschuss auf Grund eines vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu stellenden 

Antrags wegen besonderer, von ihr oder ihm nicht zu vertretender Gründe, eine Nachfrist ge-

währt werden. 

(4) Nach endgültigem Nichtbestehen der Kombinationsfachprüfung kann die oder der Studierende 

auf Antrag und nach Zustimmung des Prüfungsausschusses das Kombinationsfach wechseln, so-

fern noch gewährleistet ist, dass ein erfolgreicher Abschluss des Studiengangs möglich ist. 
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§ 12   

Wiederholung einer Prüfung 

(1) Jede erstmals nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. 

(2) Die freiwillige Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. 

(3) 1Eine zweite Wiederholung ist nur in zwei Prüfungen auf Antrag bei der oder dem Fachprüfungs-

beauftragten zulässig. 2Werden Prüfungen auch nach der zweiten Wiederholung nicht bestan-

den, ist die Kombinationsfachprüfung endgültig nicht bestanden. 

(4) Durch studienorganisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Wiederholung einer 

nicht bestandenen Prüfung in der Regel innerhalb einer Frist von sechs Monaten möglich ist. 

§ 13 

Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Verfahrens einer Prüfung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten auf An-

trag Einsicht in seine Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfung und in das 

Prüfungsprotokoll gewährt. 

(2) 1Der Antrag ist bis spätestens einen Monat nach Aushändigung des Zeugnisses oder der Beschei-

nigung über das Nichtbestehen zu stellen. 2War die Kandidatin oder der Kandidat ohne Verschul-

den gehindert die Frist in Satz 1 einzuhalten, gilt Art. 32 Bayerisches Verwaltungsverfahrensge-

setz. 

§ 14   

Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungsergebnis 

beeinflusst haben, ist auf Antrag einer Kandidatin oder eines Kandidaten oder von Amts wegen 

anzuordnen, dass die jeweilige Prüfung wiederholt wird. 

(2) Mängel des Prüfungsverfahrens oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene Prüfungs-

unfähigkeit müssen unverzüglich, im Regelfall vor Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, bei der 

oder dem Fachprüfungsbeauftragten oder bei der Prüferin oder dem Prüfer geltend gemacht 

werden. 
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(3) Sechs Monate nach Abschluss einer Prüfung dürfen Anordnungen nach Abs. 1 nicht mehr getrof-

fen werden.

§ 15

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zu einer Prüfung gemeldet haben, können ohne An-

gabe von Gründen spätestens bis zu einem vom Prüfungsausschuss bekannt gegebenen Termin

durch schriftliche Erklärung zurücktreten. 2Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die Kandi-

datin oder der Kandidat aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen zu einem Prüfungstermin, 

zu dem sie oder er sich angemeldet hat, nicht erscheint oder nach Ablauf des in Satz 1 genannten

Termins zurücktritt.

(2) 1Die Gründe für das Versäumnis oder, sofern nicht Abs. 1 Satz 1 zutrifft, den Rücktritt müssen dem 

Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 2Gleiches

gilt für eine vor oder während der Prüfung eintretende Prüfungsunfähigkeit. 3Im Falle der Verhin-

derung durch Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen.

(3) Bei Versäumnis oder Rücktritt aus nicht zu vertretenden Gründen sind bereits vorliegende Prü-

fungsleistungen anzuerkennen.

(4) 1Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis einer einzelnen Prüfung durch Täu-

schung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prü-

fungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder

der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung erheblich stört, kann von der jeweiligen Prüferin

oder dem jeweiligen Prüfer oder von den Aufsicht führenden Personen von der Fortsetzung der

Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als 

mit „nicht ausreichend“ bewertet.

§ 16

Ungültigkeit der Kombinationsfachprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst

nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich

die betreffenden Noten entsprechend berichtigen und die Kombinationsfachprüfung ganz oder

teilweise für nicht bestanden erklären.
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(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen nicht erfüllt, ohne dass die Kan-

didatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird die Tatsache erst nach Aushändi-

gung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Kombinationsfach-

prüfung geheilt. 2Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-

wirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtli-

chen Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte.

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu

geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues zu ersetzen.

§ 17

Berücksichtigung von Schutzbestimmungen 

(1) 1Die Inanspruchnahme von Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes ist zu gewährleisten. 2Auf An-

trag ist die Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

sowie der Zeiten für die Pflege einer oder eines nahen Angehörigen im Sinn von § 7 Abs. 3 des

Pflegezeitgesetzes, die oder der pflegebedürftig im Sinn der §§ 14, 15 des Elften Buches Sozial-

gesetzbuch ist, zu gewährleisten. 3Die entsprechenden Nachweise sind zu führen; Änderungen in 

den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen.

(2) 1Auf die Prüfungsfristen werden auf Antrag Zeiten nicht angerechnet, in denen das Studium aus

nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. 2Die entsprechen-

den Nachweise sind zu führen; im Falle von Krankheit sind ärztliche Atteste vorzulegen. 3Ände-

rungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen.

§ 18

Berücksichtigung besonderer Belange Studierender mit Behinderung oder chronischer 

Erkrankung und in besonderen Lebenslagen 

(1) 1Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besonderen Belange Studierender mit Behinde-

rung oder chronischer Erkrankung im Sinne des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes

in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen. 2Der Prüfungsausschuss legt auf schriftlichen An-

trag des Prüflings nach der Schwere der nachgewiesenen Prüfungsbehinderung oder chroni-

schen Erkrankung fest, in welcher Form die Prüfungsleistung zu erbringen ist bzw. gewährt eine

Arbeitszeitverlängerung oder einen sonstigen Nachteilsausgleich. 3Der Nachweis der Prüfungs-

behinderung oder der chronischen Erkrankung ist durch ein ärztliches Zeugnis zu führen, aus
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dem hervorgeht, dass wegen einer länger andauernden oder ständigen Behinderung oder einer 

chronischen Erkrankung die Prüfung ganz oder teilweise nicht in der vorgesehenen Form abge-

legt werden kann. 4Der Antrag ist der Meldung zur Prüfung beizufügen. 5Wird der Antrag später 

eingereicht, gilt er nur für zukünftige Prüfungen. 

(2) 1Studierende in besonderen Lebenslagen können beim Prüfungsausschuss einen Nachteilsaus-

gleich entsprechend Abs. 1 für Prüfungen beantragen. 2Über das Vorliegen einer besonderen Le-

benslage und den Umfang des Nachteilsausgleichs entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 19

Inkrafttreten 

1Diese Satzung tritt am 6. Juli 2017 in Kraft. 2Sie gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 

2017/2018 mit diesem Kombinationsfach beginnen.*) 

*) Die Sammeländerungssatzung vom 9. Januar 2023 beinhaltet folgende In-Kraft-Tretens-Regelung: 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 2. Januar 2023 in Kraft. 
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Anhang: Module, Leistungspunkte und Prüfungen 

Module LP SWS Fachsemester 
(Empfehlung) 

Prüfungsformen 

Modul 1: 
Curatorial Project/ 
Kuratorisches Projekt 

10  1 - 2 
Module paper 

of ca. 10 pages/ 
Hausarbeit ca. 10 Seiten 

Modul 2: 
Realization of the Project/ 
Umsetzung der Projekts 

9  3 - 4 
on-site visit oft the curatorial 

project/Begehung 
des kuratorischen Projekts 

Modul 3: 
Advanced Project/ 
Vertiefendes Projekt 

30  5 - 6 
Module paper 

of ca. 15 pages/ 
Hausarbeit ca. 15 Seiten 

Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse des Senats der Universität Bayreuth vom 1. Februar 2017 und 

8. März 2017, des Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissen-

schaft und Kunst vom 30. Mai 2017 und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth 

vom 4. Juli 2017, Az. A 3379/24 - I/1a. 

Bayreuth, 5. Juli 2017 UNIVERSITÄT BAYREUTH 
 DER PRÄSIDENT 
 
 
 
 Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 5. Juli 2017 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 5. Juli 2017 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 5. Juli 2017. 
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